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Entschließung 

des Nationalrates vom 13. Dezember 2001 

betreffend Maßnahmen nach den Erkenntnissen der Parlamentarischen Enquete 

"Solidarität mit unseren Sterbenden - Aspekte einer humanen Sterbebegleitung in 

Österreich" vom 29.5.2001 

Die Bundesregierung wird ersucht, ihre ablehnende Haltung gegenüber der "aktiven Sterbehilfe" beizu
behalten. 

Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen wird ersucht, 
1. im Zusammenwirken mit den Gebietskörperschaften und dem Hauptverband der Sozialversiche

rungsträger einen österreichweiten Hospizplan zu erarbeiten, der den Ausbau des Hospizwesens und 
der Pallativmedizin regelt und eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit mobilen, ambu
lanten und stationären Hospizdiensten sicherstellt. 
]n diesem Plan sollen auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die positiven Erfahrungen in 
der Betreuung Sterbender im Sinne der internationalen Hospizidee verstärkt in Spitälern, stationären 
und mobilen Pflegeeinrichtungen integriert werden können; 

2. die im österreichischen Krankenanstaltenplan bereits vorgesehenen palliativmedizinischen Einheiten 
in den Krankenanstalten so rasch als möglich nach einem mit allen Verantwortlichen abgestimmten 
Stufenplan einzurichten; 

3. gemeinsam mit den Ländern eine Finanzierungsregelung für die stationären Einrichtungen im Rahmen 
eines in diesem Sinne modifizierten LKF-Modells auszuarheiten; 

4. um dem Wunsch schwer kranker Menschen und ihrer Angehörigen nach dem Sterben in vertrauter 
häuslicher Umgebung nachzukommen, auch den ambulanten und mobilen Hospizbereich zügig und 
bedürfnisgerecht auszubauen; 

5. einen deutlichen Schwerpunkt auf die Verhesserung der herufsübergreifenden Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen (Spital, Hausarzt, Hauskrankenpflege, Hospizdienst) zu legen; 

6. dem Nationalrat Finanzierungsmodelle zur langfristigen Absicherung für mobile und extramurale 
Einrichtungen vorzulegen, da die Inanspruchnahme von Hospizdiensten nicht von Einkommensver
hältnissen abhängen darf; 

7. für alle in der Betreuung schwerstkranker und sterhender Menschen tätigen Berufsgruppen bundesein
heitliche Standards interdisziplinärer Fortbildungsmaßnahmen zu forcieren. 
Zusätzlich ist die Möglichkeit einer Weiterbildung für den gehobenen Gesundheits- und Kranken
pflegefachdienst für PaJliativpflege zu schaffen; 

8. Vorbereitungskurse von ehrenamtlich, unentgeltlich tätigen Menschen. deren Fortbildung, Supervision 
und Koordination finanziell zu unterstützen; 

9. durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung hinzuweisen; 
10. gemeinsam mit dem Bundesminister für Justiz praxisorientierte Lösungsmöglichkeiten für Patienten

verfügungen auf der Basis des geltenden Rechtes - mit Hilfe einer einzurichtenden Expertengruppe -
zu erarbeiten, aber auch allfälligen legislativen Handlungsbedarf zu ermitteln. 
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Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wird ersucht, bis längstens 1. Jänner 2003 ein Modell zur 
Verwirklichung der Karenz zur SterbebegleilUng zu entwickeln, arbeitsrechtlich abzusichern und dem 
Nationalrat vorzulegen. Eine derartige Karenzicrung zur Betreuung Sterbender soll die teilweise oder 
gänzliche Freistellung für drei Monate - mit einfacher Verlängerungsmöglichkeit auf sechs Monate -
ermöglichen. 

Gleichzeitig wird der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen ersucht, ein Konzept zur 
sozialrechtlichen Absicherung der betreuenden Person für die Dauer der Sterbebegleitung zu entwickeln 
und dem Nationalrat vorzulegen. 

Die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur wird ersucht, Aktivitäten der Medizinischen 
Fakultäten zur 

- Schaffung von Professur.en für Palliativmedizin, Schmerztherapie und Geriatrie sowie zu 
Schwerpunktsetzungen !TI der Lehre, insbesondere den Studienplänen Humanmedizin 
~orschung, v.?r allem für den Bereich der Palliativmedizin, Schmerztherapie und Geriatrie' 

aktIV zu unterstutzen. 

und in der 
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